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diejenigen des Systems der Vereinten Nationen, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nocluJriJcJdich atif, die 
Tlitigkeit der Afrr1canischen Wtrtschaftsgemei zu _ 
stfltzen und bei der Wtrtschaftsintegration und wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in Afrika behilflich ZU sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, die Bemühungen des 
GeneralsekretliIs der Organisation der afrikanischen Einheit 

. um die Veranstaltung von sektoralen Thgungen in den Schwer
punkthereichen der Zusammenarbeit zu unterstützen, ins
besondere soweit die Thgungen vom Wtrtscbafts.. und 
Sozinlrat der Afrikanischen Wtrtschaftsgem.einschaft ver
anstaltet werden; 

16. ersucht die in Afrika tlItigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ibr Programm auf nationaler 
und regionaler Ebene Aktivitllten aufzunehmen, durch welche 
die regionale Zusammenarbeit in ibrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich verstärkt wird, und die Verwirklichung der 
Ziele des Vertrages zur Grilndung der Afrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft ZU erleichtem; . 

17. fordel1 die Organisationen der Vereinten Nationen atif, 
ihre regionalen Programme in Afrika stärker zu koordinieren, 
damit sie ineinandergreifen, und die Abstimmung ihrer 
Programme mit den Programmen der regionalen und suhregio
nalen afrikanischen Wtrtschaftsorganisatinen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, die Umset
zung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahrenll5 durch geeig
nete Maßnahmen sicherzustellen, insbesondere was die 
Ressourcenströme, die Schuldenerleichternng und die Diver
sifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. erlnnel1 an den von der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretllr übermittelten Bericht über die Frage, ob es 
notwendig und durchführbar ist, einen Diversifizierungsfonds 
fiIr afrikanlsche Rohstoffe zu schaffenll6

; 

20. fordel1 den Generalsekretllr auf, in enger Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit dem Generalsekretllr der Organisa
tion der afrikanischen Einheit vorzugehen, insbesondere soweit 
es um AnschlußmaßnaIunen an die Neue Agenda und deren 
wirksame Umsetzung geht; 

21. erlnnel1 an ihre Resolution 48/214 vom 23.lJemmber 
1993, worin sie den Generalsekretllr in Ziffer 10 bat, die 
Kapazität zu verstärken, über welche das der Sekretariats
Hauptabteilung fiIr grundsatzpolitische Koordiniernng und 
bestandflihige Entwicklung unterstehende Büro des Sunder
koordinators fiIr Afrika und die am wenigsten entwickelten 
Länder verfilgt, um die Maßnahmen zu verfolgen und zu 
fördern, mit denen das System der Vereinten Nationen und die 
intemationale Gemeinschaft auf die in der Neuen Agenda zum 
Ausdruck gebrachten Entwicklnngsanliegen Afrikas eingehen; 

22. biUlgt die zwischen den OrganisatIonen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines Treffens 
zwischen den Sekretariaten der beiden Organisationen, das 
1995 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der im September 1993 

." Resolnllon 461151, Anlage, _ n. 
116 A148133S und Add.1 und 2. 

vereinbarten Vorschlilge und Empfehlungen betreffend die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in den 
Jahren 1994-1995 Bilanz zu ziehen und neue wirksame 
gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

23. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen atif, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regionalen 
Feldioinslltzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas in den herausgehobenen und tlIbrenden 
Positionen sicherzustellen; 

24. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informatiunssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die sozinIen und wirtschaftlichen 
Probleme, die Erfolge und die Bedürfnisse der afrikanischen 
Staaten und ihrer regionalen und subregionaleu Institutionen 
aufznkUiren; 

25. ersucht den Generalsekretllr m4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution und über die Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen der OrganisatIon der afrikanischen 
Einlieit und den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Bericht zu erstatten. 

89. plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/65, BerIcht der Jntemationalen Atomenergle-Orga
nIsation 

Die Gimeralve1'Sll11ll1lbmg, 

noch Eingang des Berichts der Internationalen Atom
~Organisation an die Generalversammlung fiIr das Jahr 
1993117, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Intemationalen Atomenergie-Organisation vom 
17. Oktober 1994118, der zusiitzliche Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der Tlitigkeit der Organisation im Jahr 
1994 enthält, 

In Anerkenmmg der Bedentung der Arbeit der Organisation, 
die darin besteht, die Anwendung der Kernenergie fiIr friedli
che Zwecke weiter zu fI!rdern, wie in ihrer Satzung vorgesehen 
und im Einklang mit dem unverllußerlichen Recht der 
V~ des Vertrages über die Nlcbtverbreitung von 
KernwaffenuO und anderer einschlägiger, völkerrechtlich 
verbindlicher ÜbereinkiInfte, die mit der Organisation ent
sprecbendeKernmaterialüberwacbungsa\1kommen geschlossen 
haben, um ohne Diskriminierung und in Obereinstiimnung mit 
den Artikeln I und 11 des Vertrages, anderer einschlägiger 
Artikel und mit dem Ziel und den Zwecken des Vertrages die 
Forschung, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie fiIr 
friedliche Zwecke voranzutreiben, 

.11 1ntema1I0!IIlW AIomonetgie-OJgSldioo, TIuJ Antuud J/epDrl for 1993 
(ÖSIeJrelcb, Juli 1994) (GC(XXXV1II)f2 und Kort.I); den MI1gJIedem der 
Clenendversamm1 durch ..... MItIlIIlung dlls OeremJsekroUlrs (Al49/'N1 
und Korr.1)_ 

118 S_ QffIdaI Records ojths GentmllA.r3emb/y, Forty-_ Ses.rlon, 
PImuuy Meetings, 33. Sl1zuog, und Korrigendum. 

11. VerelnleNationeo,7rnaySerlu, VoL 729,Nr.I048S. 
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Bowle anerkennend. daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an technischer Unterstfltzung seitens der 
Organisation haben, damit sie aus der Anwendung der Kern

. technlk fIlr friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag der 
Kernenergie zu ihrer wirtschaftIichen Entwicklung wirklichen 
Nutzen ziehen können. 

im Bewqßtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendung der die KernmateriaJüberwachung 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen und anderer. auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge. Übereinkönfte und 
Abkommen sowie dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafIlr sorgt, daß die von ihr oder auf ihr 
Ersuchen beziehungsweise unter ihrer Überwachung oder 
Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit Artikel n ihrer 
Satzung nicht zur Förderung militärischer Zwecke benutzt 
wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie. der Anwendung 
kemtechnischer Methoden und Verfahren. der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung radioakti
ver Abflille leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit zur Untel'
stIItzung der Entwicklungsländer auf allen diesen Gebieten. 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnormen bei der Planung und beim Betrieb kemtech
nischer An1sgen. damit die Risiken fI1r Leben, Gesundheit und 
Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

der Erklärung des Generaldirektors entnehmend. daß die 
Organisation nunmehr in der Lage ist, ihren Plan fI1r die lan
fende Überwachung und Verifikation in Irak durchzufllhren, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV/2711 vom 
21. MlIrz 1994 und GOV12742 vom 10. Juni 1994 des Gon
verneursrats und GC(XXXVllI)IRES16 der GeneraJkonferenz 
der Organisation vom 23. September 1994'''' im Zusammen
hang mit der Durchfllhrung des Abkommens zwischen der 
Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation über die Anwen
dung der Kernmaterialüberwachung im Zusammenhang mit 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen'21 
sowie von den Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 31. März, 30. Mai und 4. November 1994122; mit dem 
Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darI!ber. daß die Demokrati
sche Volksrepublik Korea ihren Verpflichtungen in bezug auf 
die Kernmaterialüberwachung nicht nachgekommen ist; und 
alle Bemühungen unterstfltzend. so auch die 1aufenden 
bilateralen Gespräche. die zur vollstlindigen ErffI1lung des 
Abkommens über die Kernmaterialüberwachung durch die 
Demokratische Volksrepublik beitragen können. 

eingedenk der Resolutionen GC(XXXVIII)IRESI6 über 
Maßnahmen zur Lösung von internationalen Problemen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von radioaktiven Ab
flIIlen, GC{XXXVIII)IRESn Ober einen Plan fIlr eine wirt
schaftliche 1i:inkwasserherstellung, GC(XXXVIIl)IRES üher 

die Sllirkung der TlItigkeiten der Organisation auf dem Gebiet 
der technischen 7nsammenarbeit, GC(XXXVIII)IRESI0 
Ober die Erböhung der Bffektivitllt und die Verbesserung 
der Effizienz des Kernmaterialüherwachungssystems, 
GC(XXXVIII)IRESI15 Ober MaßnaJnnen gegen den un
erlaubten Handel mit KernmateriaJ, GC(XXXVIII)IRES16 
Ober die Durchführung des Abkommens zwischen der Organi
sation und der Demokratischen Vo1ksrepublik Korea Ober die 
Anwendung der KernmateriaJlIbachungimZusammenhang 
mit dem Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen, 
GC(XXXVlll)JRESJ17 üher eine kemwaffenfreie Zone in 
Afrika, GC(XXXVIII)IRES19 Ober die Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheltsrats 687 (1991). 707 (1991) und 
715 (1991) zu Irak und GC(XXXVII1)IRESl üher die 
Anwendung der KernmateriaJüberwachung der Organisation 
im Nahen Osten. die von der GeneraJkonferenz der Organisa
tion auf ihrer achtunddreißigsten onIentlichen Thgung am 
23. September 1994 verabschiedet wurden''''. 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 
GC(XXXVlIl)IRESI14 üher die Änderung von Artikel VI der 
Satzung belieffend die Zusammensetzung des Gouverneursrats 
der Organisation''''. 

mir GenugfUUIIg Ober die Resolution GC(XXXVIII)I 
RESIl8 der Generalkonferenz der Organisation. in der 
SOdafrika eingeladen wurde, seine Mitwirkunf,. an allen 
Tiitigkeiten der Organisation wiederaufzunebmen • 

im Hinblick auf die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschie
dung des Obereinkommens über nukleare Sicherheit und 
dessen AufleFg zur Unterzeichnung am Sitz der Organisa
tion in Wien' • 

1. nimmt Kennfnis von dem Bericht der Internationalen 
Atomenergie-Organisaton; 

2. bekriiftlgf ihr w,rrrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendung der Kernenergie fIlr friedliche Zwecke; 

3. forden alle Staaten nachdrUckllch azif, sich bei der 
satzungsgemliBen Arbeit der Organisation. bei der Förderung 
der Nutzung der Kernenergie und der Anwendung der er
forderlichen Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Si
cherheit von kerntechnischen An1sgen und zur möglichst 
weitgehenden Verminderung von Risiken fIlr Leben, Gesund
heit und Umwelt, beim Ausbau der technischen Hilfe und Zu
sammenarbeit zugunsten der Entwicklungs1änder und bei der 
Gewllhrleistung der Effektivität und Effizienz des Kernmateri
alOberwachungssystems der Organisation um eine wirksame 
und harmonische internationale Zusammenarbeit zu bemühen; 

4. begrlifJt die von der Organisation getroffenen :Maß.. 
nahmen und BeschiOsae zur Sllirkung ihres Kernmaterial
üherwachungssystems; 

5. begrlifJr flI4IIerdem die von der Organisation getroffe
nen Maßnahmen und BeschiOsae zum Ausbau ihrer Aktivitäten 
der technischen Hi1fe und Zusammenarbeit; 

6. wilniJgt die unparteilichen Bemühungen des GeneraJ
direktors und des Sekretariats der Organisation um die 
Durchführung des zwischen der Organisation und der Demo
kratischen Volksrepublik Korea nach wie vor in Kraft befind1i
chen KernmateriaJOberwachungsabkommens und fordert die 

'" ln!ema!Ionale~on, 1NFCIRC/449. 



Demokratische Volksrepublik Korea nachdrOcklich auf, mit 
der OrganisatIon bei der vollstllndlgen Durchfllhrung des 
KemmateriaIliberwachungsabkommens ohne weitere Verzöge
rungen ZUS8JDmenzuarbeiten und der OrganisatIon Zugang zu 
aIleu für die KernmateriaUlberwachung maßgeblicheu Infor

. mationen und Orten zu gewähren; 

7. w/lnlIgt tllf!JenIem die energischen Anstrengungen, die 
der GeueraldIrektor der Organisation und seine Mitarbeiter im 
Hinblick auf die Durchfllhrung der Resolutionen des Si
cherheitsrats 687 (1991) vom 3. April, 700 (1991) vom 
15. August und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 unternom
men haben, und betont, daß Irak seine Zusammenarbeit mit der 
OrganisatIon fortsetzen muß, damit die vollstllndlge Durch
fDhrung der einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrats auf 
lange Sicht sichergestellt ist; 

8. forden aIle Staaten mif, aIles zu tun, um deu un
erlaubten Handel utit Kerumaterial zu unterbinden, und 
begrOßt die Initiativeu, die die OrganisatIon ergriffen hat, um 
die dlesbez!Iglicheu internationalen KoopetationsbemOhungen 
zu verstärken; 

9. appellien an alle Staaten, Ver1ragsstaaten des Überein
kommens über uukleare Sicherheit zu werden; 

10. ersucht deu GeueraIsekretii, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der neunundvieIzigsten Thgung der 
Generalvers8!Dmlung zu übermitteln, soweit es sich auf die 
Tätigkeit der OrganisatIon bezieht. 

90. PlenorsIIvmg 
15. Dezember 1994 

49187. DIe SltoatiOD Im Nahen Osten 

A 

JBRUSALEM 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/120 E vom 

10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
381180 C vom 19. Dezember 1983,39/146 C vom 14. Dezem
ber 1984,401168 C vom 16. Dezember 1985,411162 C vom 
4. Dezember 1986, 421209 D vom 11. Dezember 1987, 43/54 
C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 1989, 
45183 C vom 13. Dezember 1990,46182 B vom 16. Dezember 
1991,47163 B vom 11. Dezember 1992 und 48159 A vom 
14. Dezember 1993, in deuen sie festgestellt hat, daß alle 
Gesetzgebungs- und VerwaltungsmaBnahmen der Besatzungs
macht Israel, die den Charakter und den Status der Heiligen 
Stadt lernsa1em geändert haben oder lindern sollten, ins
besondere das sogenannte "Grundgesetz" über lernsa1em und 
die ErkUlrung Jerusa1ems zur Hauptstadt von Israel, null und 
nichtig sind und unverzl1glich rllckgllngjg gemacht werden 
mllssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten, die diplomatische Ver
tretungen in lerusalem eingerichter haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

ruu:h Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
20. Oktober 19941:14, 

". AJ49/SS6. 

4!1 

1. stellt fest, daß Israe1s Beschluß, die Heilige Stadt 
Jernsa1em seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gilltigkelt besitzt; 

2. mlfJbillJgt die von einigen Staaten unter Vemtoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgefiJhrte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach lerusalem 
und ihre Weigernng, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. forden diese Staaten erneut mif, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschli
gigen Resolutionen der Vweiaten Nationen zu halten; 

4. ersucht deu GeueraIsekretii, der Generalversammbmg 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

DER SYRISCHB GaLAN 

DIe Generalversammlung, 

91. Ple1uusttzung 
16. Dezember 1994 

ruu:h Behandlung des Punktes "Die Situation im Nabeu 
Osten", 

KeMlnis tuJhmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
vom 20. Oktober 1994"4, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

in Bekriiftigung des Grundprinzips der Unzu1lIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut bekriqtlgend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. A~ 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf deu besel.teu syrischen GoIan Anwendung findet, 

tutIefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Vemtoß gegen 
die einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrata und der 
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besatzung 
stehenden syrischen Galan zurllckgezogen hat, 

TfIlt Befriedigung über die Veranstaltung der Friedens
konferenz über deu Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage 
der Resolutionen des Sicherheitsrata 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, in 
der Hoffnung, daß bei deu Verbandlungen mit Syrien und 
Libanon betrllchtllche konkrete Fortschritte im Hinblick auf 
die HerbeifOhrung eines gerechten, umfassenden und dau
erhaften Friedens in der Region wzielt werden, 

1. erldllrt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt bat; 

2. erklllrt tlI!fJerdem, daß der Beschluß der Knesset vom 
11. November 1991 über die Annexion des besetzten syrischen 
Galan einen schweren Verstoß gegen die Resolutinn 497 
(1981) des Sichwheits.tats darstellt und daher null und nichtig 
ist und keinwlei GOltigkeit besitzt, und fordert Israel auf, ihn 
rilckgllngig zu machen; 

'" V_ NIIIIomm, 7hmty Serles. Vol. 75. Nt. 973. 




